
INFO Stichtag 18. April 2016
Ab dem 18. April 2016 schreiben die EU-Vergaberichtlinien eine aus-
schließlich elektronische Abwicklung von Vergabeverfahren oberhalb
der EU-Schwellenwerte (seit 1. Januar 2016: Bauaufträge 5 225 000
Euro, Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Sektorenbereich 418 000
Euro, sonstige Liefer- und Dienstleistungsaufträge 209 000 Euro – je-
weils ohne Umsatzsteuer) vor. Der Unterschwellenbereich bleibt von der
Pflicht zur E-Vergabe weiterhin unberührt. Qualifizierte Bewerber finden
Auschreiber wie gewohnt mit einer Anzeige im Bayerischen Staatsanzei-
ger sowie online über die E-Vergabeplattform www.staatsanzeiger-eser-
vices. de

Angebot nicht mehr signieren.
Auch im Unterschwellenbereich
wird bereits über das Weglassen
der elektronischen Signatur dis-
kutiert. Denn: Laut §126b BGB ist
statt der elektronischen Signatur
schlicht die Textform vorgeschrie-
ben (VK Bund, Beschluss vom 6.
Oktober 2015, VK 2-91/15). > BSZ

Gegen das Urteil wurde bereits
Beschwerde beim OLG Düssel-
dorf eingereicht (Az.: Verg
52/15).
Dieses Problem dürfte sich nun

mit Inkrafttreten der neuen EU-
Vergaberichtlinien zumindest im
Oberschwellenbereich erledigt
haben. Hier muss der Bieter sein

Fehlen Unterschrift und Signa-
tur, dürfen diese eigentlich nicht
nachgereicht werden und der Bie-
ter ist zwingend auszuschließen.
Anders verhält es sich jedoch,
wenn das Angebotsanschreiben
und das Preisblatt korrekt signiert
sind, jedoch nicht der Angebots-
vordruck. So zumindest entschied
die Vergabekammer des Bundes
(VK Bund) Ende letzten Jahres.
Sie war der Ansicht, dass der Auf-
traggeber einen Angebotsvor-
druck mit formgültiger Signatur
nachfordern muss. Die Kammer
beruft sich dabei auf die Nachfor-
dermöglichkeit, die unter Paragraf
16 Absatz 2 der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Leistungen – Teil
A (VOL/A) niedergelegt ist und
auf Paragraf 19 EG Absatz 3 b. Sie
sieht in diesem Fall einen Einzel-
fall, da der Bieter in seinem Ange-
botsanschreiben auf den Ange-
botsvordruck Bezug nimmt. Zu-
dem war eine Manipulation der
Preisliste ausgeschlossen, da diese
mit einer formgültigen Signatur
versehen war.

Elektronische Signatur darf nachgereicht werden

Ausnahme ist möglich

Um die elektronische Signatur gab es Streit. FOTO DPA

22 FREITAG, 15. APRIL 2016 AUSSCHREIBUNG & VERGABE BAYERISCHE STAATSZEITUNG NR. 15

INFO
Vergabeunterlagen EU-weiter
Vergaben gibt es ab 18. April
2015 kostenlos zum Download
unter: www.staatsanzeiger-
eservices.de

freie Datenbank (zum Beispiel
Präqualifikationssystem) erhalten
kann (§ 50 Abs. 3 VgV-E).
• Die Verwendung der EEE bei
Teilnahmewettbewerben zur Ver-
ringerung der Zahl geeigneter
Bewerber soll nach Anhang I
der Verordnung (EU) 2016/7 zu-
lässig sein.
> HOLGER SCHRÖDER

Der Autor ist Rechtsanwalt bei Rödl &
Partner in Nürnberg.

nische Fassung der EEE schafft
die EU-Kommission noch die
technischen Voraussetzungen (so
genannter EEE-Dienst).
• Der öffentliche Auftraggeber
kann während eines Vergabever-
fahrens die Bewerber/Bieter je-
derzeit auffordern, sämtliche
oder einen Teil der für die Eig-
nung geforderten Unterlagen bei-
zubringen (§ 50 Abs. 2 Satz 1
VgV-E).
• Vor der Zuschlagserteilung ver-
langt der öffentliche Auftragge-
ber vom Bestbieter die geforder-
ten (Eignungs-)Unterlagen beizu-
bringen (§ 50 Abs. 2 Satz 2
VgV-E).
• Bewerber/Bieter müssen keine
Unterlagen beibringen, sofern
der öffentliche Auftraggeber
schon im Besitz der Unterlagen
ist oder diese über eine kosten-

zeptieren (§ 48 Abs. 3 VgV-E; §
6b EU Abs. 1 Satz 2 VOB/A
2016). Nach Anhang I der Ver-
ordnung (EU) 2016/7 müssen
die Bieter/Bewerber einem An-
gebot in offenen Verfahren oder
einem Teilnahmeantrag in nicht-
offenen Verfahren, Verhand-
lungsverfahren oder wettbewerb-
lichen Dialogen eine EEE beifü-
gen.
• § 48 Abs. 3 VgV-E findet auf
soziale und andere besondere
Dienstleistungen (vgl. § 130
GWB n.F.) keine Anwendung (§
65 Abs. 4 VgV-E).
• Für die EEE ist das Standard-
formular nach der Verordnung
(EU) 2016/7 zu nutzen (§ 50
Abs. 1 VgV-E). Vorerst dürfte
eine elektronische und papierene
Version der EEE Verwendung
finden können. Für die elektro-

Abs. 1 VgV-Entwurf (VgV-E,
Stand: 29. Februar 2016) bis zum
18. April 2016 umsetzen.
Wichtige Aspekte für die Be-

schaffungspraxis:
• Öffentliche Auftraggeber müs-
sen die Vorlage einer EEE als
vorläufigen Eignungsbeleg ak-

Der Anhang I der Verordnung
(EU) 2016/7 beinhaltet eine An-
leitung zur einheitliche europäi-
sche Eigenerklärung, im Anhang
II ist das Standardformular abge-
druckt. Die Anwendung des EEE-
Standardformulars will der deut-
sche Verordnungsgeber in § 50

Öffentliche Auftraggeber müs-
sen ab dem 18. April 2016

die bieterseitige Vorlage einer
einheitliche europäische Eigener-
klärung (EEE) als vorläufigen
Beleg der Eignung akzeptieren.
Die bereits am 6. Januar 2016
im EU-Amtsblatt veröffentlichte
Verordnung (EU) 2016/7 zur
Einführung des Standardformu-
lars für die EEE ist in Kraft ge-
treten und gilt unmittelbar. Die
EEE ist ein vorläufiger Beleg für
die Eignung des Bewerbers/Bie-
ters und für das Nichtvorliegen
von Ausschlussgründen.
Die Eignungsprüfung wird im

Falle einer EEE zweistufig: Der
vorläufigen Eignungsprüfung aller
Bewerber/Bieter anhand der EEE
(1. Stufe), folgt eine endgültige
Eignungsprüfung nur des bestbie-
tenden Unternehmens (2. Stufe).

Die einheitliche europäische Eigenerklärung gilt

Was alles geregelt wird

Bieter, die einen öffentlichen Bauauftrag haben wollen, können als vorläufigen Beleg ihrer Eignung die sogenannte einheitliche europäische Eigenerklärung vorlegen. FOTO DPA
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Ausschreibungen in Bayern
Das eVergabe-Portal
DER eSERVICE FÜR AUSSCHREIBER UND BEWERBER
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- Editier- und speicherbare Formulare
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